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Sehr geehrte Frau Kollegin,

Ihre Frage,

,,Mit welchen Strategien wird die Bundesregierung sicherstellen, dass über das bundeseigene

Verwertungsuntemehmen VEBEG keine Ausrüstungsgegenstände von Bundespolizei und

Spezialeinheiten mehr in die Hände von Neonazis geraten (Meldung von AFP, 02'07.2007 '
16.39 Uhr)?".

beantworte ich wie folet:

Die VEBEG GmbH wird grundsätzlich als Treuhänder ihrer Auftraggeber tätig und beachtet

bei der Veräußerung ausgesonderten Materials alle gesetzlichen Bestimmungen. Über Aus-

sonderungen von Ausrüstungsgegenständen, die über die VEBEG verwertet werden sollen,

entscheiden allein die Auftraggeber der VEBEG, z.B. die zuständigen Dienststellen des

Bundes, der Länder oder der Kommunen. Diese Dienststellen müssen eigenverantwortlich

entscheiden, ob ihre ausgesonderten Ausrüstungsgegenstände in den freien Handel gelangen

sollen. Als Gesellschafter der VEBEG kann die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch

das Bundesministerium der Finanzen, grundsätzlich keinen Einfluss auf die Aussonderungs-

praxis der jeweiligen Auftraggeber nehmen.



Seite 2 Im übrigen sind die in Rede stehenden Ausrüstungsgegenstände generell frei handelbar und

können über eine fast unbegrenzte Zahl alternativer Wege legal bezogen werden z. B' über

einschlägige Groß- und Einzelhändler (Military-Shops). Die VEBEG ist für den Bezug
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